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Corona: Neue Regelungen ab Samstag, 4.
Dezember

Neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW tritt morgen
in Kraft

In Nordrhein-Westfalen tritt am Samstag, 4. Dezember, eine neue
Coronaschutzverordnung des Landes NRW in Kraft. In Düsseldorf gelten damit
ab morgen ebenfalls neue Regelungen. Mit den Maßnahmen soll auch den
möglichen Risiken der neuen Omikron-Variante sehr frühzeitig
entgegengewirkt werden.

Mit Inkrafttreten der Änderungen der neuen Corona-Schutzverordnung
werden die Einschränkungen für Personen, die weder geimpft noch genesen
sind, nochmals deutlich verschärft. Aufgrund der erheblich höheren
Infektions- und Erkrankungsrisiken dieser Personen mit den entsprechenden
Auswirkungen auf das Gesundheitssystem sind hier erhebliche
Kontaktreduzierungen erforderlich.

Deshalb gilt für ungeimpfte Personen künftig bei allen privaten Kontakten im
öffentlichen und im privaten Bereich eine Kontaktbeschränkung auf den
eigenen Haushalt sowie höchstens zwei weitere Personen eines anderen
Haushalts. Zudem erfolgt die Ausweitung der 2G-Regel auf den Einzelhandel
unter Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs.

Neben den Beschränkungen für nicht geimpfte bzw. genesene Personen
macht das aktuelle Infektionsgeschehen auch allgemein gültige zusätzliche
Beschränkungen erforderlich: Als Einrichtungen mit hohen Infektionsrisiken
müssen Clubs und Diskotheken auch für immunisierte Personen schließen.

Zudem gelten neben prozentualen Kapazitätsbegrenzungen bei
Großveranstaltungen nun auch absolute Zuschauerobergrenzen: nämlich in
Innenräumen von 5.000 Personen sowie im Freien von 15.000 Personen.
Schließlich greifen in Kreisen und Großstädten mit einer besonders hohen
Inzidenz (über 350) Personenbegrenzungen für private Zusammenkünfte und
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Feiern.

Insgesamt sind bisher 71,8 Prozent der Menschen (Stand: 2. Dezember 2021)
in Nordrhein-Westfalen vollständig geimpft. Für diese Menschen soll auch
weiterhin so viel Normalität wie möglich gewährleistet blieben. Das
Beibehalten wichtiger AHA+L-Standards im Alltag bleibt aber auch für diese
Menschen von Bedeutung – gerade in Innenräumen.

Daher gilt die Maskenpflicht weiterhin in Fahrzeugen des öffentlichen
Personennah- und Fernverkehrs und in Innenräumen, in denen mehrere
Personen zusammentreffen. Zudem wird das Tragen einer Maske auch im
Freien nach wie vor dringend empfohlen, wenn ein Mindestabstand von 1,5
Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. Dort, wo die
zuständige Behörde es ausdrücklich festlegt, und nun zudem bei
Großveranstaltungen ist es auch im Freien Pflicht.

Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz in den
Klassenräumen hatte die Landesregierung bereits mit Wirkung ab
Donnerstag, 2. Dezember 2021, wieder eingeführt.

Die wichtigsten Neuregelungen im Überblick

Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Menschen

Menschen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, dürfen sich bei
privaten Zusammenkünften im öffentlichen und privaten Raum nur noch mit
Angehörigen des eigenen Haushalts sowie höchstens zwei Personen eines
weiteren Haushaltes treffen. Kinder unter 14 Jahren sind hiervon
ausgenommen. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft gelten als ein Haushalt, auch wenn sie keinen
gemeinsamen Wohnsitz haben.

Diese strenge Regelung greift auch dann, wenn ungeimpfte mit geimpften
bzw. genesenen Personen zusammentreffen. Nur für private
Zusammenkünfte, an denen ausschließlich Geimpfte oder Genesene
teilnehmen, gilt die vorgenannte Kontaktbeschränkung nicht.
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Private Zusammenkünfte in Hotspots

In Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen über 350 müssen alle
Kontakte reduziert werden. Deshalb gilt bei privaten Feiern und
Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen eine Teilnehmergrenze
von 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich. Für
nicht immunisierte Personen bleibt es bei den oben genannten deutlich
strengeren Kontaktbeschränkungen; finden Feiern in Einrichtungen mit einer
2G-Regelung statt, können sie ohnehin nicht teilnehmen.

Schließung von Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko

Um die Ausbreitung des Virusgeschehens weiter einzudämmen, werden Clubs
und Diskotheken als Einrichtungen mit besonders hohem Infektionsrisiko
geschlossen. Dies erfolgt aufgrund der überregionalen Einzugsgebiete
bewusst unabhängig von der lokalen Inzidenz mit Wirkung für das gesamte
Land.

Kapazitätsbegrenzung für Großveranstaltungen

Überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen werden
deutlich eingeschränkt. Die Kapazitätsbegrenzung greift nun bereits ab 1.000
Zuschauenden. Darüber darf nur noch 30 Prozent der Kapazität genutzt
werden. Alternativ kann auch auf 50 Prozent der Gesamtkapazität abgestellt
werden. Allerdings gilt in beiden Varianten unabhängig von der Größe des
Veranstaltungsorts: Es besteht eine absolute Obergrenze von maximal 5.000
Zuschauenden in Innenräumen und maximal 15.000 Zuschauenden im Freien.
Für diese Veranstaltungen gelten weiterhin die 2G-Regel (vollständig geimpft
oder genesen) sowie grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Maske.

Ausweitung der 2G-Regeln für den Einzelhandel

Im Bereich von freizeitbezogenen Einrichtungen und Veranstaltungen bleiben
die bestehenden 2G-Regelungen erhalten und werden auf den Einzelhandel
erweitert. Zugang zu Geschäften haben demnach nur noch vollständig
Geimpfte und Genesene. Davon ausgenommen sind Geschäfte des täglichen
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Bedarfs. Der Zugang wird von den Geschäften kontrolliert.

Weihnachtsmärkte bleiben unter 2G- und AHA-Regeln möglich

Ebenfalls unter der 2G-Regelung können auch Weihnachtsmärkte geöffnet
bleiben. Weil im Freien die Ansteckungsgefahren geringer sind als zum
Beispiel in der Innengastronomie, ist dies bei den aktuellen Inzidenzzahlen in
Nordrhein-Westfalen – die immer noch sehr deutlich unter dem
Bundesdurchschnitt liegen – nach wie vor vertretbar. Möglichst viel Abstand
und je nach kommunaler Regelung eine Maskenpflicht sind aber wichtig, um
verbleibende Infektionsrisiken auch hier möglichst zu minimieren.

Zu Ihrer redaktionellen Verwendung stellen wir Ihnen folgendes Material zum
Download zur Verfügung:

:
http://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt13/presseanhang/2112/2021-12-03_c
oronaschvo-ab-04.12.2021_lesefassung.pdf

Textversion:
http://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt13/pld/txt/20211203-240_10.txt
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